
           

1. Semester (September bis Februar) im Schuljahr

2. Semester (Februar bis Juni) im Schuljahr

Als Nachweis liegen dem Ansuchen die  Inskriptionsbestätigung und 

 eine Kopie des Familienbeihilfebescheides bei.

BIC:

Marktgemeinde Trumau

Telefonnummer

Antrag um Studienbeihilfe

Antragsteller:

PLZ und Ort

Straße und Hausnummer

Familien- und Vorname

Kirchengasse 6 • 2521 Trumau • Bezirk Baden • NÖTelefon: 0 22 53 / 62 45 • Fax: DW 9100 • e-mail: 
marktgemeinde@trumau.at

IBAN:

Unterschrift Antragsteller/inOrt, Datum

Ich ersuche um Zuerkennung einer Studienbeihilfe für das: 

Die umstehenden Bedingungen habe ich vollinhaltlich zur Kenntnis genommen.
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Datenschutzmitteilung

E R L Ä U T E R U N G E N
für die Gewährung einer Studienbeihilfe

(gem. GR-Beschluss vom 24. September 2009 / TOP 05)

Ohne Vorlage der Inskriptionsbestätigung und des Familienbeihilfebescheides kann die Studienbeihilfe 
nicht gewährt werden. 

Gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung möchten wir Sie informieren, dass die von Ihnen 
bekanntgegebenen personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Detaillierte Informationen zu dieser 
Verarbeitung und Ihren Rechten als betroffene Person einer Datenverarbeitung sowie zum 
Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde sind im Internet unter https://www.trumau.at abrufbar. 

Der Besuch einer Hochschule oder Universität wird mit € 75,-- je Semester gefördert. 

Die Antragstellung muss bis November für das 1. Semester bzw. bis April für das 2. Semester erfolgen. 

Rückwirkende Anträge sind nicht möglich! 
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